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Kurz vorab...





�
Diese Seiten...


... reichen für den Einstieg in die Problematik, sind aber keine komplette Information. Sie reißen jedoch immerhin alle grundsätzlichen Fragen zum Thema an und zeigen Ihnen, wo die Probleme liegen, damit Sie beurteilen können, worauf es in Ihrem Einzelfall ankommt.


Eine speziell auf Ihren Fall bezogene Rechtsberatung können diese Seiten  nicht ersetzen. Nach der Lektüre sollten Sie sich daher immer zusätzlichen Rat bei einem Rechtskundigen holen, bevor Sie irgendwelche Schritte einleiten oder weitere unternehmen.





Copyright


Diese Seiten sind “Public Domain”, dürfen also frei kopiert und weiterverbreitet werden. In anderen Publikationen darf ihr Inhalt aber nur mit meiner Genehmigung weiterverwendet werden








Aktualität


Diese Broschüre wird gelegentlich überarbeitet und an den aktuellen Stand von Gesetz und Rechtsprechung  angepaßt. Wenn Sie also eine eine etwas ältere Ausgabe dieser Seiten vor sich haben, sollten Sie im Internet unter der Adresse http://www. kanzlei-kassing.de unter der Rubrik “Download” nachschauen, ob es nicht inzwischen eine neuere gibt. Diese Version hier stammt vom Juli 1999.





Kritik und Anregungen


Kein Mensch ist vollkommen und ich schon gleich gar nicht. Sollten Sie in dieser Broschüre etwas entdecken, was zu berichtigen ist, wäre ich Ihnen für eine kurze Nachricht per E-Mail unter der Adresse info@kanzlei-kassing.de dankbar. Hier wird auch Ihre Kritik dankbar entgegengenommen. Oder Sie schreiben oder faxen mir oder rufen mich an:
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Rechtsanwalt Gerhard Kaßing


Paul-Hösch-Str. 37, 81243 München, �Tel.: 089/834 78 63; Fax.: 089/820 46 90
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�
Wenn ein Arbeitsverhältnis geendet hat, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses, wobei er zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Zeugnis wählen kann, § 630 BGB. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das Zeugnis wahrheitsgemäß, aber wohlwollend auszustellen. Was beide Parteien beachten müssen, finden Sie im Folgenden erläutert.
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Arbeitszeugnis - einfach oder qualifiziert?








�
Der Arbeitnehmer kann sich aussuchen oder er vom Arbeitgeber ein einfaches oder ein qualifiziertes Zeugnis ausgestellt haben möchte:





Ein einfaches Zeugnis muß nur die Dauer des Arbeitsverhältnisses und eine kurze Stellenbeschreibung enthalten. Beispiel:" Herr XY war von ... bis ... in unserem Betrieb als Kfz-Spengler beschäftigt. Über seine erlernte Tätigkeit hinaus hat er auch Arbeiten im Bereich Fahrzeugelektrik durchgeführt und war darüberhinaus mit einfachen kaufmännischen Arbeiten (Fahrzeugannahme, Rechnungsstellung) betraut".


Ein qualifiziertes Zeugnis muß darüberhinaus Angaben über Leistung und Führung des Arbeitnehmers enthalten. Dazu gehören beispielsweise auch Angaben über Fortbildung und innerbetriebliche Akzeptanz des Arbeitnehmers.  Näheres vergleiche unter Zeugnisbeispiele.





Ein Zeugnis dient natürlich dazu, sich beim nächsten Arbeitgeber zu bewerben. Es sollte daher so ausführlich wie möglich sein. Als Arbeitnehmer werden Sie deshalb immer auf einem qualifizierten Zeugnis bestehen. Etwas anderes kann nur gelten, wenn der Arbeitgeber - und zwar zu Recht - Dinge in das Zeugnis geschrieben hat, die der neue Arbeitgeber nicht wissen sollte. Hat er es zu Unrecht getan, könne Sie dagegen mit einer Zeugnisklage zum Arbeitsgericht vorgehen.


�






Arbeitszeugnisse - was bedeutet "wahrheitsgemäß"?





�
Ein vom Arbeitgeber ausgestelltes Zeugnis muß grundsätzlich richtig sein und den Tatsachen entsprechen. Der Arbeitgeber darf also einerseits den Arbeitnehmer nicht - auch nicht mit verklausulierten Formulierungen (vgl. hierzu "Die Geheimsprache der Zeugnisse") -  "in die Pfanne hauen". 


Andererseits kann der Arbeitnehmer aber auch nicht verlangen, daß er über den grünen Klee gelobt wird, wenn seine Leistungen eher mäßg waren.


Stellt der Arbeitgeber ein falsches Zeugnis aus, kann er sich schadensersatzpflichtig machen: Bewertet er den Arbeitnehmer zu negativ und kann dieser deshalb keine neue Arbeit finden, so muß der Arbeitgeber den dadurch eventuell entstehenden Verdienstausfall zahlen. Bewertet er ihn zu positiv und entsteht dadurch dem neuen Arbeitgeber ein Schaden, weil er eine "Niete" auf einen verantwortungsvollen Posten gesetzt hat, dann muß dieser Schaden ersetzt werden.





Schon aus diesem Gesichtspunkt heraus sollten beide Vertragsparteien darauf schauen, daß das ausgestellte Zeugnis wirklich der Wahrheit entspricht.  
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Arbeitszeugnisse - die Geheimsprache





�
Nicht alle Verklausulierungen sind für den Arbeitnehmer negativ. Über die Bedeutung folgender Begriffe in Arbeitszeugnissen sollte man aber jedenfalls bescheid wissen:





Arbeitnehmerinteressen: 


Vermerkt der Arbeitgeber daß der Arbeitnehmer "...sich engagiert für Arbeitnehmerinteressen eingesetzt hat...", will er dem neuen Arbeitgeber signalisieren, daß der Arbeitnehmer aktives Gewerkschaftsmitglied und eventuell sogar streitbarer Betriebsrat war. Davon wird der neue Arbeitgeber natürlich nicht gerade begeistert sein.





Arbeitserleichterungen: 


"... machte häufig Vorschläge zu Arbeitserleichterungen". Das deutet häufig auf einen faulen und bequemen Arbeitnehmer hin, dem es an ausreichendem Einsatz mangelt. Etwas anderes gilt allerdings bei dem Zusatz "...wodurch Produktionskosten eingespart werden konnten". Dann hat der Arbeitnehmer nämlich einen Blick für Innovationen - was jeden Arbeitgeber für ihn einnehmen wird.





Ausscheiden: 


Steht im Zeugnis nur, wann der Arbeitnehmer ausgeschieden ist, nicht aber, warum, dann kann der neue Arbeitgeber zuverlässig davon ausgehen, daß das alte Arbeitsverhältnis verhaltensbedingt gekündigt wurde. Der Bewerber ist also mit Vorsicht zu genießen. Hat der alte Arbeitgeber das Asuscheiden jedoch mit dem Wegfall des Arbeitsplatzes begründet ( "Rationalisierungsmaßnahmen", "reduziertes Auftragsvolumen" ), ist dies für den Arbeitnehmer nicht negativ.





Bedauern: 


Bedauert der Arbeitgeber im Zeugnis den Weggang des Arbeitnehmers, kann man das grundsätzlich ernst nehmen. Denn schließlich ist er ja nicht gezwungen, ein "Bedauern" ohne Not zu äußern.





Betriebsklima: 


Wenn laut Zeugnis der Arbeitnehmer "...stets zur Verbesserung des Betriebsklimas beigetragen..." hat, dann bedeutet das allgemein, daß er dem Alkohol mehr als zuträglich zuspricht und/oder Klatsch und Tratsch weitererzählt hat. 





Dank: 


Kein Arbeitgeber ist verpflichtet, sich beim Arbeitnehmer zu bedanken. Tut er das doch, kann man davon ausgehen, daß er das ernst meint.





Einfühlungsvermögen: 


"...bewies viel Einfühlungsvermögen in die Probleme anderer Mitarbeiter" bedeutet im Klartext, daß der Arbeitnehmer auf Sexualkontakte mit Kollegen aus war oder solche gar gehabt hat.





Einvernehmlich: 


"Das Arbeitsverhältnis wurde im gegenseitigen Einvernehmen gelöst". Das bedeutet entweder, daß der Arbeitnehmer noch schnell selbst gekündigt hat, bevor er an die frische Luft befördert wurde. Das gilt insbesondere, wenn die Bemerkungen ohne weitere Zusätze im Zeugnis steht. Entsprechend positiv umschrieben deutet sich jedoch darauf hin, daß tatsächlich ein Auflösungsvertrag ( oder aber ein Vergleich in einem Kündigungsschutzprozeß) geschlossen wurde.





Geselligkeit: 


"...war wegen seiner Geselligkeit bei der Belegschaft beliebt". Um es kurz zu machen: Vergleiche unter "Betriebsklima".





Pünktlichkeit:


 "...war stets pünktlich". Eine solche Bemerkung findet sich in Zeugnissen nur, wenn dem Chef einfach nichts Positives über den Arbeitnehmer einfallen wollte. Pünktlichkeit ist selbstverständlich! Wenn sie trotzdem ausdrücklich erwähnt wird, bedeutet das nur: Der Arbeitnehmer taugt nichts, aber wenigstens war er immer pünktlich.





Verbesserungsvorschläge: 


"...war immer für einen Verbesserungsvorschlag gut". Eine sehr zweischneidige Bemerkung! Wenn sie nicht mit Zusätzen garniert ist, die klarstellen, daß die Verbesserungsvorschläge auch umgesetzt wurden, wird der Arbeitnehmer durch diese Beurteilung als Querulant und Besserwisser entlarvt.





Zukunftswünsche: 


vergleiche Dank und Bedauern. Nichts Negatives.
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Arbeitszeugnisse - die "Noten"





�
Nachdem der Arbeitgeber Sie nicht wirklich benoten darf, werde die Noten im Zeugnis durch folgende Klauseln ersetzt:





Note 1: "...erledigte alle ihm übertragenen Aufgaben stets zur vollsten Zufriedenheit"





Note 2: "... stets zur vollen Zufriedenheit"





Note 3: "... stets zur Zufriedenheit"





Note 4: "... zur Zufriedenheit"





Fehlt eine entsprechende Bemerkung, steckt dahinter die Ansicht des Arbeitgebers, daß die Leistungen des Arbeitnehmers mangelhaft oder gar ungenügend waren.
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Arbeitszeugnisse selbst gestalten





�
Irgendwann ist es soweit: Als Chef müssen Sie einem scheidenden Mitarbeiter ein Zeugnis ausstellen - kein angenehmer Job. Das Zeugnis soll ja sowohl wahr als auch wohlwollend sein. Je leichteren Herzens man seinen Angestellten ziehen läßt, desto schwieriger wird die Formulierung des Zeugnisses. Je härter man sich andererseits tut, eine gute Kraft gehen zu lassen, desto einfacher ist es, ein Zeugnis auszustellen.





Viele Chefs bieten ihren Arbeitnehmern an, sich selbst ein Zeugnis auszustellen, was er, der Chef dann einfach unterzeichnen wird. Dann liegt der schwarze Peter beim Angestellten. es gilt, ein Zeugnis auszustellen, das einem möglichst alle Zukunftschancen offenläßt. Man sollte also keine falsche Bescheidenheit üben und sich guten Gewissens ins rechte Licht setzen. Andererseits sollte man aber auch nicht zu dick auftragen und sich nicht über den grünen Klee loben: Denn Rücksprachen des neuen Arbeitgebers mit dem alten können einige künstlich aufgeblasene Seifenblasen rasch zerplatzen lassen.





Also gilt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber: Behalten Sie das Augenmaß beim Formulieren des Zeugnisses. Speziell Arbeitnehmer: gehen Sie nie mehr als eine Note über das hinaus, was sie tatsächlich geleistet haben. Im neuen Job wird man sonst schnell genug merken, daß das Zeugnis nicht stimmt - wenn sich die Differenzen nicht sogar schon im Vorstellungsgespräch auftun. Wie man ein Zeungis formuliert, können Sie unseren Beispielen entnehmen.
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Arbeitszeugnisse - Beispiele





�
Wie schon die Überschrift sagt - es handelt sich um Beispiele. Sie sollen Ihnen lediglich ein Gefühl dafür geben, wie man ein Zeugnis formuliert. In der Realität verdient jeder Arbeitnehmer ein eigenes, gerechtes Zeugnis, das folglich auf ihn selbst individuell zugeschnitten sein muß. Also nur zum "Hineinschnuppern":


�






Ein sehr gutes Arbeitszeugnis





Herr ..., geb. am ..., war bei uns von ... bis ... als Kfz.-Spengler tätig. Ab dem ... wurde er als Gruppenleiter eingesetzt. Seine Aufgaben waren ...(folgt genaue Beschreibung der Tätigkeit). Er hat während dieser Zeit alle ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit (1) ausgeführt.





Obwohl Herr ... gerade erst seine Ausbildung abgeschlossen hatte (2), als er bei uns eintrat und daher nur über eine geringe berufliche Praxis verfügte, verrichtete er im rein handwerklichen Bereich alle Arbeiten mit außerordentlichem Geschick und regelmäßig fehlerfrei. Im direkten Umgang mit den Kunden (3) war Herr ... aufgeschlossen und einfühlsam. Auch Kunden mit schwieriger Persönlichkeitsstruktur wurden von ihm zu ihrer persönlichen Zufriedenheit betreut. Deshalb konnte er bereits nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit zum Gruppenleiter ernannt werden. Unseren damit verbundenen Erwartungen ist er stets in allerbester Form gerecht geworden.





Besonders anerkennenswert ist, daß Herr ... sich von sich aus in seiner Freizeit durch Kurse fortbildete (4). So besuchte er im Zeitraum von ... bis ... insgesamt drei Kurse, die das in unserem Betrieb eingesetzte EDV-Programm ... zum Gegenstand hatten. Danach war Herr ... in der Lage, nicht nur den ihm unterstellten Mitarbeitern sondern auch den bei uns im kaufmännischen Bereich eingesetzten Personen wertvolle Anregungen zum Umgang mit der Software (5) zu geben, die sämtlich zu einer wesentlichen Zeit- und damit auch zu einer Kostenersparnis führten.





Herr ... verläßt uns auf eigenen Wunsch, um in einem anderen Unternehmen neue Aufgaben zu übernehmen. Wir bedauern sein Ausscheiden außerordentlich, haben aber volles Verständnis (6) dafür, daß Herr ... sich fortentwickeln und neuen Aufgaben stellen möchte.





Wir bedanken uns bei Herrn ... für die bei uns geleistete Arbeit und wünschen ihm für seien berufliche und private Zukunft alles Gute. 











�
Anmerkungen zum Zeugnis





(1)Stets zu unserer vollsten Zufriedenheit: Das ist ein Synonym für: Note eins!





(2)Der zarte Hinweis auf das noch jugendliche Alter des Mitarbeiters bedeutet, daß er sich nach Ansicht des Arbeitgebers noch erheblich weiterentwickeln kann.





(3)Umgang mit Kunden: Der Arbeitnehmer hat sich hier offenbar als Aushängeschild für die Firma betätigt und damit dazu beigetragen, den Kundenstamm weiter auszubauen und zu festigen.





(4)Freiwillige Fortbildung: Zeugt von vorbildlichem Einsatz für den Betrieb und ein über den normalen Arbeitnehmerhorizont hinausgehendes Verständnis für übergreifende Betriebsinteressen





(5) Innovative Anregungen: Wer sowas bringt, ist für den Arbeitgeber geradezu ein Juwel!





(6) Volles Verständnis für den Wechsel: Wir haben versucht, ihn mit einer Beförderung am Wechsel zu hindern - leider vergeblich.





Achtung: Hat Ihnen der Arbeitgeber freigestellt, sich Ihr Zeugnis selbst zu formulieren, solltgen Sie sich als Arbeitnehmer ein solches Zeugnis wirklich nur ausstellen, wenn es auch den Tatsachen entspricht. Denn der alte Arbeitgeber gerät bei Rückfragen durch den neuen in einen erheblichen Erklärungsnotstand, wenn er nicht erläutern kann, warum in drei Teufels Namen er sich nicht nach Kräften bemüht hat, einen solchen Spitzenmann zu halten.


�
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Ein gutes bis befriedigendes Arbeitszeugnis





Herr ..., geb. am ..., war bei uns von ... bis ... als Kfz.-Spengler tätig. Seine Aufgaben waren ...(folgt genaue Beschreibung der Tätigkeit). Er hat während dieser Zeit alle ihm übertragenen Aufgaben  zu unserer vollen Zufriedenheit ausgeführt.





Obwohl Herr ... gerade erst seine Ausbildung abgeschlossen hatte, als er bei uns eintrat und daher nur über eine geringe berufliche Praxis verfügte, verrichtete er im rein handwerklichen Bereich alle Arbeiten mit Geschick. Im direkten Umgang mit den Kunden war Herr ... aufgeschlossen und einfühlsam. 





Herr ... verläßt uns auf eigenen Wunsch, um in einem anderen Unternehmen neue Aufgaben zu übernehmen. Wir bedauern sein Ausscheiden.Wir bedanken uns bei Herrn ... für die bei uns geleistete Arbeit und wünschen ihm für seien berufliche und private Zukunft alles Gute. 








�
Anmerkung zum Zeungis:


Auch einen solchen Mitarbeiter verliert man sehr ungern. Seine Leistungen lagen immer noch weit über dem Durchschnitt. Auch hier zeigt der Hinweis auf das Alter, daß der Arbeitnehmer entwicklungsfähig ist. Allerdings fallen Dank und Zukunftswünsche kürzer aus als im "sehr guten" Zeugnis. Gleichwohl: Immer noch beachtlich.





�






Ein ausreichendes Zeugnis





Herr ..., geb. am ..., war bei uns von ... bis ... als Kfz.-Spengler tätig. Seine Aufgaben waren ...(folgt genaue Beschreibung der Tätigkeit). Er hat während dieser Zeit die ihm übertragenen Aufgaben  zu unserer Zufriedenheit ausgeführt.





Obwohl Herr ... gerade erst seine Ausbildung abgeschlossen hatte, als er bei uns eintrat und daher nur über eine geringe berufliche Praxis verfügte, hat er mit seinen Leistungen unseren Erwartungen entsprochen





Herr ... verläßt uns auf eigenen Wunsch, um in einem anderen Unternehmen neue Aufgaben zu übernehmen. 











�
Anmerkung zum Zeugnis:


Wer so benotet wird, ist zwar ohne Fehl und Tadel, kann aber auch kein besonderes Lob einheimsen. Offenbar hat der Arbeitgeber diesem Mitarbeiter bei seinem Weggang keine besonderen Steine in den Weg gelegt. Das kann man daraus schließen, daß im Zeugnis weder Dank noch Bedauern noch Anerkennung enthalten sind.
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Ein schlechtes Zeugnis





Herr ..., geb. am ..., war bei uns von ... bis ... als Kfz.-Spengler tätig. Seine Aufgaben waren ...(folgt genaue Beschreibung der Tätigkeit). Er hat sich stets bemüht (1), die ihm übertragenen Aufgaben zufriedenstellend zu erledigen.





Herr ... war stets pünktlich (2) und hat durch sein geselliges Wesen (3)zur Verbesserung des allgemeinen Betriebsklimas beigetragen, wobei er viel Einfühlungsvermögen (4) in die Probleme anderer Mitarbeiter bewies und etliche Verbesserungsvorschläge (5) machte. Wir haben uns von Herrn ... einvernehmlich getrennt (6).








�
Anmerkungen zum Zeugnis:


Ein Zeugnis, wie es katastrophaler eigentlich gar nicht mehr sein kann:





(1) Stets bemüht: Zwar hat er sich bemüht - geschafft hat er es aber nicht.


(2) Stets pünktlich: Wenn etwas hervorgehoben wird, was selbstverständlich ist, dann gibt es sonst nichts hervorzuheben, sprich: Ansonsten war der Mann eine Niete!


(3) Geselliges Wesen: Er sprach regelmäßig dem Alkohol zu!


(4) Einfühlungsvermögen: Wenn er besoffen war, hat er sich an die weiblichen Mitarbeiter herangemacht.


(5) Verbesserungsvorschläge: Ein Querulant, der immer was zu meckern hatte.


(6) Einvernehmlich getrennt: Wir haben ihm nahegelegt, Leine zu ziehen - sonst hätten wir ihn rausgeworfen.


�






Zwischenzeugnis





�
Der Arbeitnehmer hat nicht nur Anspruch auf ein Zeugnis, wenn er ausscheidet, sondern auch dann, wenn er einen neuen Arbeitsplatz sucht oder sonst einen triftigen Grund für eine Beurteilung seiner Leistungen hat. 





Die Forderung nach einem Zwischenzeugnis kann also auch taktische Gründe haben. Der Arbeitgeber merkt, daß sich der Arbeitnehmer anderweit orientiert. Ob er daraus die vom Arbeitnehmer gewünschten Konsequenzen (Lohnerhöhung, Beförderung) zieht - das muß man mit einem siebten Sinn vorausfühlen. Eventuell kann der Schuß auch nach hinten losgehen: "Wenn er denn schon unbedingt weg will, dann bitte..."





Allerdings hat die Rechtsprechung jetzt auch eine Möglichkeit geschaffen, zu einer völlig unverfänglichen Gelegenheit ein Zwischenzeugnis verlangen zu können, nämlich dann, wenn Ihr langjähriger Chef aus dem Betrieb ausscheidet. Der Grund dafür ist ganz einfach: Ihr Arbeitszeugnis wird immer vom direkten Vorgesetzten erstellt. Wenigstens hat er an Ihrer Beurteilung maßgeblichen Anteil. Wenn jetzt Ihr langjähriger Vorgesetzter aus dem Betrieb ausscheidet, dann gibt es plötzlich niemanden mehr, der kompetent wäre, für Sie ein Zeugnis auszustellen. Denn Ihr neuer Vorgesetzter hat ja von Ihren Fähigkeiten keine Ahnung und kann folglich auch nichts darüber sagen, was Sie in den letzten Jahren geleistet haben. 





In einem solchen Fall hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, daß Sie ein Zwischenzeugnis verlangen dürfen, weil Sie sonst für längere Zeit niemand da wäre, der Sie sachgerecht beurteilen könnte. Ein solcher Chefwechsel gibt Ihnen also die Möglichkeit, unauffällig an ein Zwischenzeugnis heranzukommen, um sich anschließend evtl. in Ruhe einen Arbeitsplatz zu suchen.


�






Zeugnisklage zum Arbeitsgericht





�
Weigert sich der Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer ein Zeugnis auszustellen, kann dieser beim Arbeitsgericht auf erstellung eines Zeugnisses klagen. Hat der Arbeitgeber zwar ein Zeugnis ausgestellt, ist dieses nach Ansicht des Arbeitnehmers aber nicht ordentlich ausgefallen, ist ebenfalls eine Zeugnisklage möglich.





Ein guter Rat: Über den Inhalt eines Zeugnisses sollten sich die Parteien so gut es geht außergerichtlich einigen - spätestens aber im Gütetermin vor dem Arbeitsgericht. Ein echter Streit ums Zeugnis schlägt auf beiden Seiten unnötige Wunden. Können sich die Parteien nicht einigen, ob der Arbeitnehmer zur vollen oder zur vollsten Zufriedenheit gearbeitet hat, muß Beweis erhoben werden. Dann marschieren Kollegen und Vorgesetzte bei Gericht auf und winden sich wie die Aale, weil sie weder dem Kollegen noch dem Chef wehtun wollen. Mit all dem machen sich beide Seiten mehr Feinde als Freunde.





Guter Rat also


- an den Chef: Stelle das Zeugnis wahrheitsgemäß aber großmütig aus.


- an den Angestellten: Verlange nicht das Unmögliche und laß die Kirche im Dorf.


�
�
�
Weitere Info-Schriften der Kanzlei Kaßing





Weitere Infoschriften sind noch über die folgenden Themen erhältlich:





�
Familienrecht


Elterliche Sorge


Ehegattenunterhalt


Eheverträge


Düsseldorfer Tabelle mit Anmerkungen


Bayerische Leitlinien zum Unterhalt





Reiserecht


Ihr Recht auf der Reise - AbhilfeRücktritt, Minderung, Entschädigung etc.


Reiseversicherungen





Arbeitsrecht


Die Geheimsprache der Arbeitszeugnisse


Das Bewerbungsgespräch - Was Sie beachten müssen


Urlaub - Welche Ansprüche haben Sie?


Weihnachtsgeld - Wo es Probleme geben kann.


Kündigung - Wie verhalte ich mich





Verkehrsrecht


Wie funktioniert das Flensburger Punkte-Register?


Frist versäumt . alles zu spät? Wiedereinsetzung im Straf- und Bußgeldverfahren


Handy am Steuer - Welche Regeln gelten?


�



Jede Info-Schrift können Sie entweder unter der Adresse http://www.kanzlei-kassing,de/download.htm aus dem Internet herunterladen oder aber gegen Übersendung eines mit DM 4,00 frankierten DIN C4 Freiumschlags bei der Kanzlei Kaßing, Paul-Hösch-Str. 37, 81243  München kostenlos anfordern. Wir freuen uns über Ihr Interesse.


��
Arbeitszeugnis�
�
�





��
� SEITE �3��
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�© 1999 G. Kaßing. Die jeweils aktuelle Version dieses Infos steht Ihnen im Internet unter http://www.kanzlei-kassing.de zum download zur Verfügung.
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